
Der Barmenia-Zahnergänzungstarif ZGPlus

Erstattungsbeispiele zu Zahnersatz und Inlays aus der 
Praxis
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Einleitung

Diese Präsentation soll Ihnen anhand einiger Beispiele aus der Praxis 
die Erstattung bei Zahnersatz und Inlaysdes Barmenia-
Zahnergänzungstarifs ZGPlusverdeutlichen.* Darüber hinaus leistet 
der Tarif ZGPlusbis zu 85 % bei vielen Zahnprophylaxe- und 
Zahnerhaltmaßnahmen.

Ein alphabetisch gegliedertes Glossarmit Erläuterungen der 
wichtigsten hier genannten Fachbegriffe finden Sie am Ende dieser 
Präsentation.

* Zahnersatz- und Inlayversorgungen und damit einhergehende Rechnungen bzw. 
Kostenvoranschläge sind immer individuell. Daher kann nur schwer eine pauschale Aussage über 
die exakten Erstattungshöhen der Krankenkasse und der Barmenia getroffen werden. Die 
Beispiele aus der Praxis sollen Ihnen jedoch zumindest einen groben Überblick bieten.
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Erstattungsbeispiel Zahnersatz 1

• zahnärztlicher Befund:
1 nicht erhaltungswürdiger Zahn im Unterkiefer

• Regelversorgung:
2 Kronen (als Stützpfeiler), 1 Brückenglied und 1 Verblendung

• Therapieplanung (andersartige Versorgung):
1 implantatgetragene vollkeramische Krone

Kostenvoranschlag:
888,15 EUR Rechnungsbetrag für die geplante Therapie (Krone auf 
einem Implantat).*

* Die Kosten für die Regelversorgung hätten ca. 641,14 EUR betragen.
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1. Erstattung ohne Barmenia:
888,15 EUR (Rechnungsbetrag)

- 416,74 EUR (GKV-Erstattung = 320,57 EUR Festzuschuss + 96,17 EUR Bonus)

=  471,41 EUR (verbleibender Eigenanteil ohne Barmenia)

2. Erstattung aus dem Barmenia-Tarif ZGPlus:
754,93 EUR (= 85 % von 888,15 EUR)

- 320,57 EUR (= GKV-Erstattung ohne Bonus)

= 434,36 EUR (= Erstattung der Barmenia)

3. Verbleibender Eigenanteil mit Barmenia-Tarif ZGPlus:
888,15 EUR (Rechnungsbetrag)

- 416,74 EUR (GKV-Erstattung)

- 434,36 EUR (Erstattung Barmenia)

=   37,05 EUR (verbleibender Eigenanteil mit Barmenia)
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Erstattungsbeispiel Zahnersatz 2
• zahnärztlicher Befund (Oberkiefer):

- 2 fehlende Zähne
- 5 klinisch intakte Kronen mit nicht erhaltungswürdigen Zähnen
- 5 erneuerungsbedürftige Kronen
- 3 Implantate mit erneuerungsbedürftigen Kronen
- 1 erneuerungsbedürftiges Brückenglied

• Regelversorgung:
- 2 gegossene Halte- und Stützvorrichtungen
- 5 Kronen, davon 4 mit Verblendung
- 9 durch Prothesen zu ersetzende Zähne

• Therapieplanung (andersartige Versorgung):
- 3 implantatgetragene Kronen mit Verblendung
- 5 Kronen mit Verblendung
- 5 Brückenglieder mit Verblendung

Kostenvoranschlag:

11.240,38 EUR Rechnungsbetrag für die Therapie (andersartige Versorgung).*

* Die Kosten für die Regelversorgung hätten ca. 2.077,86 EUR betragen.
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1. Erstattung ohne Barmenia:
11.240,38 EUR (Rechnungsbetrag)

- 1.350,61 EUR (GKV-Erstattung = 1.038,93 EUR Festzuschuss + 311,68 EUR Bonus)

=   9.889,77 EUR (verbleibender Eigenanteil ohne Barmenia)

2. Erstattung aus dem Barmenia-Tarif ZGPlus:
9.554,32 EUR (= 85 % von 11.240,38 EUR)

- 1.038,93 EUR (= GKV-Erstattung ohne Bonus)

= 8.515,39 EUR (= Erstattung der Barmenia)

3. Verbleibender Eigenanteil mit Barmenia-Tarif ZGPlus:
11.240,38 EUR (Rechnungsbetrag)

- 1.350,61 EUR (GKV-Erstattung)

- 8.515,39 EUR (Erstattung Barmenia)

=   1.374,38 EUR (verbleibender Eigenanteil mit Barmenia)
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Erstattungsbeispiel Zahnersatz 3
• zahnärztlicher Befund:

- 1 fehlender Zahn
- 1 klinisch intakte Krone mit nicht erhaltungswürdigem Zahn
- 1 nicht erhaltungswürdiger Zahn
- 2 erneuerungsbedürftige Brückenglieder
- 3 erneuerungsbedürftige Kronen
- 12 ersetzte, aber erneuerungsbedürftige Zähne

• Regelversorgung:
- 3 Teleskopkronen  mit Verblendung
- 2 Kronen mit Verblendung
- 17 mit Prothesen zu ersetzende Zähne

• Therapieplanung (gleichartige Versorgung):
- 3 Teleskopkronen  mit Verblendung
- 2 Kronen mit Verblendung
- 17 mit Prothesen zu ersetzende Zähne

Kostenvoranschlag:
4.017,58 EUR Rechnungsbetrag für die Therapie (gleichartige Versorgung).*
* Die Kosten für die Regelversorgung hätten ca. 3.256,22 EUR betragen.
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1. Erstattung ohne Barmenia:
4.017,58 EUR (Rechnungsbetrag)

- 2.116,54 EUR (GKV-Erstattung = 1.628,11 EUR Festzuschuss + 488,43 EUR Bonus)

=  1.901,04 EUR (verbleibender Eigenanteil ohne Barmenia)

2. Erstattung aus dem Barmenia-Tarif ZGPlus:
3.414,94 EUR (= 85 % von 4.017,58 EUR)

- 1.628,11 EUR (= GKV-Erstattung ohne Bonus)

= 1.786,83 EUR (= Erstattung der Barmenia)

3. Verbleibender Eigenanteil mit Barmenia-Tarif ZGPlus:
4.017,58 EUR (Rechnungsbetrag)

- 2.116,54 EUR (GKV-Erstattung)

- 1.786,83 EUR (Erstattung Barmenia)

=     114,21 EUR (verbleibender Eigenanteil mit Barmenia)
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Erstattungsbeispiel Zahnersatz 4

• zahnärztlicher Befund:
- 16 zu ersetzende Zähne im Oberkiefer

• Regelversorgung:
- 1 Totalprothese für alle zu ersetzenden Zähne

• Therapieplanung:
- entspricht der Regelversorgung

Kostenvoranschlag:
517,34 EUR Rechnungsbetrag für die Therapie (Regelversorgung).
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1. Erstattung ohne Barmenia:
517,34 EUR (Rechnungsbetrag)

- 336,27 EUR (GKV-Erstattung = 258,67 EUR Festzuschuss + 77,60 EUR Bonus)

= 181,07 EUR (verbleibender Eigenanteil ohne Barmenia)

2. Erstattung aus dem Barmenia-Tarif ZGPlus:
439,74 EUR (= 85 % von 517,34 EUR)

- 258,67 EUR (= GKV-Erstattung ohne Bonus)

= 181,07 EUR (= Erstattung der Barmenia)

3. Verbleibender Eigenanteil mit Barmenia-Tarif ZGPlus:
517,34 EUR (Rechnungsbetrag)

- 336,27 EUR (GKV-Erstattung)

- 181,07 EUR (Erstattung Barmenia)

=     0,00 EUR (verbleibender Eigenanteil mit Barmenia)
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Erstattungsbeispiel Inlays

• zahnärztlicher Befund:
- 3 kariös defekte Zähne

• Standard-Kassenleistung:
- 3 Füllungen aus z. B. Amalgam

• Therapieplanung (andersartige Versorgung):
- 3 im Labor gefertigte Einlagefüllungen aus Gold (= Inlay)

Kostenvoranschlag:
1.016,51 EUR Rechnungsbetrag für die Therapie (andersartige Versorgung).*

* Die GKV erstattet hier auf Grundlage der Kosten, die bei einer „Standardfüllung“ z. B. aus Amalgam 
entstanden wären.
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1. Erstattung ohne Barmenia:
1.016,51 EUR (Rechnungsbetrag)

- 116,45 EUR (GKV-Erstattung*)

=    900,06 EUR (verbleibender Eigenanteil ohne Barmenia)

* Da es sich bei diesem Beispiel nicht um eine Zahnersatzversorgung handelt, gibt es auch keinen GKV-Festzuschuss und 
keinen GKV-Bonus. Die GKV-Erstattung basiert hier auf den Kosten, die bei einer „Standardfüllung“ entstanden wären.

2. Erstattung aus dem Barmenia-Tarif ZGPlus:
864,03 EUR (= 85 % von 1.016,51 EUR)

- 116,45 EUR (= GKV-Erstattung ohne Bonus)

= 747,58 EUR (= Erstattung der Barmenia)

3. Verbleibender Eigenanteil mit Barmenia-Tarif ZGPlus:
1.016,51 EUR (Rechnungsbetrag)

- 116,45 EUR (GKV-Erstattung)

- 747,58 EUR (Erstattung Barmenia)

=    152,48 EUR (verbleibender Eigenanteil mit Barmenia)
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Glossar

andersartige Versorgung
Versorgung, die von der Regelleistung erheblich abweicht (z. B. an Stelle einer 
Brücken- eine Implantatsversorgung)

Bonus der GKV
Wer sich mind. einmal pro Jahr vom Zahnarzt untersuchen lässt, erhält von seiner 
Krankenkasse für Zahnersatz einen höheren Festzuschuss als 50 % der 
Regelversorgung (bei 5 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft 60 %, bei 10 Jahren 
65 %).

Festzuschuss der GKV (befundorientiert)
Der Patient bekommt von seiner Krankenkasse einen festgelegten Zuschuss je nach 
vorliegendem Befund – unabhängig davon, ob er sich für die so genannte 
Regelversorgung (siehe unten) oder eine höherwertige Ausführung des Zahnersatzes 
entscheidet.
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Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)
Grundlage für die Honorarabrechnung der Zahnärzte für Privatleistungen; je nach 
Schwierigkeitsgrad der Behandlung kann der Zahnarzt einen Steigerungsfaktor bis 
2,3 ansetzen (mit schriftlicher Begründung bis 3,5)

gleichartige Versorgung
Zahnersatzversorgung, die über die Regelversorgung hinaus geht, aber vom 
Grundsatz her ähnlich ist (z. B. erhält ein überkronter Backenzahn zusätzlich eine 
Verblendung)

Heil- und Kostenplan
Aufstellung über die geplante Zahnersatzversorgung zur Vorlage bei der GKV bzw. 
PKV (z. B. um vorab die Höhe der Kostenerstattung zu klären)

Implantat
künstliche Zahnwurzel, die in den Kieferknochen eingebracht wird; auf oder an diese 
kann anschließend loser oder festsitzender Zahnersatz befestigt werden
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Inlay
im Labor gefertigte Einlagefüllung aus z. B. Gold oder Keramik

Krone
Zahnersatz, der einen stark beschädigten Zahn ummantelt (eine Art „schützende Hülle“
für den Zahn); es gibt Teil- und Vollkronen (siehe auch „Teleskopkrone“)

Regelversorgung
die für jeden zahnärztlichen Befund festgelegte medizinisch ausreichende, zweckmäßige 
und wirtschaftliche Zahnersatzversorgung (Grundlage für die Erstattung der GKV)

Teleskopkrone
auch bekannt als Doppelkrone, da sie aus zwei Teilen besteht – einem festen Innenteil 
(aus Metall) und einem herausnehmbaren Außenteil –, die übereinander am Zahnstumpf 
befestigt werden; besonders geeignet für die Versorgung eines größeren Lückengebisses, 
da sie sich gut für die Befestigung einer Prothese eignet

Verblendung
zahnfarbene Verkleidung für Zahnersatz; es gibt sie als Teilverblendung für den 
sichtbaren Bereich des Zahns und als Vollverblendung (-> Die GKV erstattet 
Teilverblendungen bis zu den sog. „4er“-Zähnen bzw. den „5er“-Zähnen. Die PKV zahlt 
Vollverblendungen bis zu den „6er“-Zähnen.)


